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Aufstellmöglichkeiten für Ford-Leihfahrräder im Bezirk Nippes 
hier: Anfrage der FDP-Fraktion in der Sitzung der Bezirksvertretung Nippes am 26.04.2018, 
TOP 7.2.2 

Die FDP-Fraktion in der Bezirksvertretung Nippes bittet um die Beantwortung folgender Fragen: 
 
1. „Gibt es vorgegebene Aufstellorte für die Ford-Leihfahrräder?  
2.  Wenn ja, wo dürfen die Ford-Leihfahrräder im Bezirk Nippes aufgestellt werden?  
3. Gibt es eine maximale Anzahl der Leihfahrräder pro Aufstellort?  
4. Wenn ja, wie hoch ist diese?  
5. Gibt es eine Stelle, an die man sich wenden kann, wenn Leihfahrräder behindernd im Wege ste-

hen?“ 
 
 
Antwort der Verwaltung zu Frage 1: 
Allen Anbietern, die in Köln tätig sind bzw. tätig werden wollen, wird ein Qualitäts-Agreement (siehe 
Anlage 1) vorgelegt. Dieses sieht verschiedene Punkte zur Qualitätssicherung des Verleihsystems 
wie auch des öffentlichen Raumes vor. So müssen bei Ausbringung der Räder durch das Unterneh-
men mindestens 2,00 m Gehweg nach Abstellung vorhanden sein und es dürfen keine Fußgänger-
wegebeziehungen eingeschränkt werden. Konkrete Aufstellorte oder Ausbringungsverbote gibt es im 
Stadtbezirk Nippes nicht.  

 
 

Antwort der Verwaltung zu Frage 2: 
Siehe Punkt 1. 

 
 

Antwort der Verwaltung zu Frage 3: 
Das Qualitäts-Agreement definiert maximal 5 Räder pro Standort, die vom Unternehmen ausgebracht 
werden dürfen. Sollten Kunden Räder nach Beendigung der Ausleihe dazu stellen, kann die Anzahl 
entsprechend höher ausfallen. Hinweise über zu große Mengen an abgestellten Rädern nimmt die 
Stadtverwaltung auf und leitet sie an das jeweilige Unternehmen weiter. Somit erfolgt eine stetige 
Optimierung der Fahrradverleihsysteme. 
 
 
Antwort der Verwaltung zu Frage 4: 
Siehe Punkt 3. 
 
 
Antwort der Verwaltung zu Frage 5: 



2 

 

Der Kontakt über die Stadtverwaltung ist fahrradbeauftragter@stadt-koeln.de; hier werden die Hin-
weise direkt an die zuständigen Ansprechpartner weiter geleitet. Die Anbieter unterhalten aber auch 
einen eigenen Kundenservice.  

 
Anlagen  
1. Qualitätsvorgaben für Fahrradverleihsysteme in der Stadt Köln 
2. Ausbringungsplan Fahrradverleihsystem (Stadt Köln) 
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